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                    Gemeinderat 

                        
 

 

 

 

 

 

Verhand lungsschr i f t  
 

 
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Weyer 

am Donnerstag, dem 26. September 2019 im Sitzungssaal des Rathauses. 

 

 

 

Beginn: 19:00 Uhr 

Ende:    20:15 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verhandlungsschrift über die Sitzung des Gemeinderates vom 9. Juli 2019 liegt während 
der Sitzung zur Einsichtnahme auf. 

 

 

 



GRS 2019-09-26  Seite 2 von 108 

Anw esende :    

 
Vorsitzender:  Bürgermeister Gerhard Klaffner 
  
 

SPÖ - Gemeinderatsfraktion 

Vizebürgermeister     Mag. Dr. Adolf Brunnthaler 

Gemeinderäte  Franz Haider 
 Michaela Kohlhofer 
 Johann Wolloner 
 Josef Schuller 
 Nicole Mayr 
 Norbert Wildling  
GRE Ramsner Robert 
 
Entschuldigt: Marita Wildling  
 
 
ÖVP – Gemeinderatsfraktion 

Gemeinderäte DI Herbert Matzenberger 
 Bernhard Kühholzer 
 Sabine Rußegger 
 Ing. Werner Kittinger 
 Helmut Furtner 
GRE Anton Maderthaner 
 
Entschuldigt: Ulrike Ahrer 
   
 

FPÖ – Gemeinderatsfraktion 

Gemeinderäte Albert Aigner 
  Karl Haidinger 
  Hannes Kerschbaumsteiner 
  Helmut Zisch 
  Gerald Kohlhofer 
   
 
WBL - Gemeinderatsfraktion 

Gemeinderäte Günther Neidhart 
  Mag.a Eva Aigner 
 Franz Markus Himmelstoss 
  Ingo Kainz 
GRE Herbert Unterberger 
 
Entschuldigt: Christian Dittrich 
 
 
 
 
Vom Gemeindeamt: AL Michael Schachner 

Schriftführerin: Ingrid Klausberger 
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Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass 
 
 

a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 
 

b) die Verständigung an alle Mitglieder des Gemeinderates zeitgerecht schriftlich unter 
Bekanntgabe der nachstehend angeführten Tagesordnung erfolgt ist und am gleichen 
Tag öffentlich an der Amtstafel kundgemacht wurde; 

 
c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 

 
d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung des Gemeinderates vom 9.07.2019 bis 

zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsichtnahme 
aufgelegen ist, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Ver-
handlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können. 

 
 
 

 
 
Er bestimmt die Gemeindebedienstete Ingrid Klausberger zur Schriftführerin dieser Sitzung.  
 
 
Bürgermeister Gerhard Klaffner begrüßt den Ortsteilbeirat aus Kleinreifling, Herrn Reinhold 
Zawrel, Frau Dr. Brigitte Wallmann und Frau Angelika Großberger sowie Herrn Gerhard Gollner 
vom Dorfentwicklungsverein Kleinreifling. 
  
Vor Eingang in die Tagesordnung stellt der Vorsitzende den Antrag, den Punkt 19) Wasser-
versorgung Weyer, BA 12, Ringleitung Umfahrung Weyer u. Instandsetzungen Ortsnetz Weyer 
u. Umland, Planerleistungen und Bauaufsicht, von der Tagesordnung abzusetzen.  

 
 Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig angenommen. 
 

 



GRS 2019-09-26  Seite 4 von 108 

Tagesordnung 
 

 

1. Marktgemeinde Weyer, Nachtragsvoranschlag 2019, Prüfungsbericht der  
Aufsichtsbehörde, Kenntnisnahme 
 

2. Marktgemeinde Weyer, Nachtragsvoranschlag 2019 
 

3. Marktgemeinde Weyer, Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2023 
 

4. Reduzierung des Nettoaufwandes, Bereich Freibad, Plan zur Zielerreichung 
 

5. Ganztägige Schulformen VS u. NMS Weyer, Information über Beschlüsse des Schul-
ausschusses 

 
6. Dorfzentrum Kleinreifling, Information über Beschlüsse des Gemeindevorstands 

 
7. Straßenbeleuchtung Weyer, Sanierung, Aufnahme eines Darlehens 

 
8. Wasserverband Gaflenztal, Kanalsanierungen lt. Zonenplan, Darlehensvertrag,  

Zustimmung zur Änderung 
 

9. Winterdienstvereinbarungen 2019/2020 
 

10. Umfahrung Weyer, Abschluss von Kaufvereinbarungen für den Erwerb bzw. für die 
Veräußerung von öffentlichen und privaten Liegenschaften der Marktgemeinde Weyer, 
Übertragung des Beschlussrechtes an den Bürgermeister, Verordnung 
 

11. Am Kreuzberg, Mag. Gerhild u. Dr. Wolfgang Popp, Beschluss von Vertrag und Ver-
einbarung 
 

12. Dr. F. Schmeidl Straße, Grdst.-Nr. 660/2 (Teilflächen) u. 663/4 (Teilfläche), KG Weyer, 
Grundstücksankäufe u. -verkäufe von/an Galm, Großberger, Hirnschrott, Beschluss 
der Vermessungsurkunde und des Kaufvertrages 
 

13. Egerer Straße, Grdst.-Nr. 373/2, KG Weyer, Grundstückankauf von Josef u. Sigrid 
Stangl, Beschluss Kaufvertrag 
 

14. Dr. F. Schmeidl Straße, Grdst.-Nr. 660/11, KG Weyer, Grundstückverkauf an Hannah 
Stangl, Beschluss Kaufvertrag 

 
15. Mariahilf, Grdst.-Nr. 532/1, 532/2, 532/5, 538/1, KG Weyer, Grundstückankauf von Gi-

sela Panzhauser, Beschluss Kaufvertrag 

 
16. Kleinreifling, Grdst.-Nr. 1198/2, KG Kleinreifling, Grundstücksverkauf an Haselgruber-

Lechner, Behandlung des Ansuchens 
 

17. Flächenwidmungsplan Nr. 1 Einzeländerung Nr. 15 (Haider), Beschluss der Umwid-
mung 
 

18. Flächenwidmungsplan Nr. 1, Einzeländerung Nr. 16 (Gärtnerei Mayr), Beschluss der 
Umwidmung 
 

19. Wasserversorgung Weyer, BA 12, Ringleitung Umfahrung Weyer u. Instandsetzungen 
Ortsnetz Weyer u. Umland, Planerleistungen und Bauaufsicht 
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20. Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Weyer, Neugründung und Beschluss 
der Satzung 
 

21. Dorfzentrum Kleinreifling, Haus- und Tarifordnung 
 

22. Dorfzentrum Kleinreifling, Mietverträge mit Vereinen 
 

23. Bericht der Ortsteilsprecher  
 

24. Allfälliges 
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BESCHLÜSSE 
 
 

TOP.1    Marktgemeinde Weyer, Nachtragsvoranschlag 2019, Prüfungsbericht 
der Aufsichtsbehörde, Kenntnisnahme__________________________ 

 
 

 
Erläuterung: 

 
Die Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf hat mit Schreiben, BHKIGem-2018-520284/37-SCE 
vom 12.09.2019, den Prüfungsbericht zum Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2019 
vorgelegt. Der Bürgermeister bringt den Prüfungsbericht vollinhaltlich zur Kenntnis.  
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Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, den vorliegenden Prüfungsbericht zum 
Nachtragsvoranschlag 2019 zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig zur Kenntnis genommen. 
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TOP. 2    Marktgemeinde Weyer, Nachtragsvoranschlag 2019 
 
 
Erläuterung: 

 
Gemäß den Richtlinien der Gemeindefinanzierung NEU sind Gemeinden, die Mittel aus dem 
ersten Verteilvorgang des Härteausgleichsfonds erhalten, verpflichtet, bis spätestens Ende 
September einen Nachtragsvoranschlag zu erstellen und diesen umgehend der Aufsichtsbe-
hörde vorzulegen. Der Beschluss des NAVA im Gemeinderat hat jedenfalls bis spätestens 
Ende September zu erfolgen. 
Auf Basis des von der Aufsichtsbehörde geprüften Nachtragsvoranschlags kann die vierte 
Rate der Mittel aus dem Härteausgleichsfonds – Verteilvorgang 1 – entsprechend angepasst 
werden. 
Der Nachtragsvoranschlag wurde in der KW 35/36 erstellt und am 6. September 2019 Herrn 
Schedlberger von der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf zur Prüfung geschickt.  
Der Nachtragsvoranschlag wurde mit einem Abgang im ordentlichen Haushalt von                 
€ 79.000,00 am 11. September 2019 von der BH Kirchdorf an die IKD zur weiteren Prüfung 
vorgelegt. Wie schon beim Voranschlag wird über die Höhe der Mittel aus dem ersten Verteil-
vorgang des Härteausgleichsfonds entschieden.  
Laut Erlass der IKD vom 26.07.2019 wird bei den Bereichen Dienstpostenplan, Winterdienst, 
Finanzzuweisungen, Pensionsbeiträge für Gemeindebeamte, Amtsbezüge der Bürgermeis-
ter, Entschädigungen von Gemeindeorganen, Sitzungsgelder und Wahlen jedenfalls eine 
Überprüfung stattfinden. Die Mittel werden entsprechend angepasst werden. 
Bei allen anderen Bereichen (wie zB. Investitionen, Instandhaltungen, Sachausgaben, Orts-
bildpflege, Freibad,…) erfolgt keine Anpassung der Härteausgleichsfondsmittel. Im Gegenzug 
verbleiben aber die Mehreinnahmen aus Ertragsanteilen (ca. € 46.200,00) und können zur 
Finanzierung evt. Mehrausgaben im oH oder zur Eigenmittelansparung für Projekte verwen-
det werden. 
 
Gemäß TOP 14 der GRS vom 15.11.2007 werden alle Abweichungsbeträge über € 3.000,00 
begründet. 
 
Die Auflage des Nachtragsvoranschlagsentwurfes wurde zwei Wochen kundgemacht. Es 
wurden keine Erinnerungen eingebracht.  
 
Der Prüfungsausschuss hat am 12.09.2019 den Nachtragsvoranschlag behandelt und emp-
fiehlt dem Gemeinderat einstimmig diesen in der vorliegenden Form zu beschließen. 
 
 
 
Ordentlicher Haushalt: 
 
 Entwurf NAVA VA zu beschließender NAVA 
Einnahmen: € 9.450.100,00 € 9.170.500,00 € 9.529.100,00 
Ausgaben: € 9.529.100,00 € 9.170.500,00 € 9.529.100,00 
Fehlbetrag: € 79.000,00 € 0,00 € 0,00 
 
 
Da der ordentliche Haushalt auch im NAVA ausgeglichen zu budgetieren ist, haben 
sich folgende Haushaltsstellen aufgrund der schriftlichen Erledigung der Direktion    
Inneres und Kommunales, IKD-2018-546684/12-Pr vom 25.09.2019 geändert: 
 
Anpassung der Mittel aus dem Härteausgleichsfonds, Verteilvorgang 1 
 
 Entwurf NAVA 
2/940000-861000 € 517.300,00 € 596.300,00 (+ € 79.000,00) 
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Außerordentlicher Haushalt: 
 
 Entwurf NAVA VA zu beschließender NAVA 
Einnahmen: € 4.305.800,00 € 1.516.700,00 € 4.305.800,00 
Ausgaben: € 4.019.200,00 € 1.516.700,00 € 4.019.200,00 
Überschuss: € 286.600,00 € 0,00 € 286.600,00 
 
 
 
 
Debatte: 

Der Obmann des Prüfungsausschusses, Günther Neidhart, berichtet, dass in der Ausschuss-
sitzung der Nachtragsvoranschlag überprüft wurde. Der Prüfungsausschuss empfiehlt dem 
Gemeinderat einstimmig, den Nachtragsvoranschlag in der vorliegenden Form zu beschließen. 
 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, den Nachtragsvoranschlag 2019 der Ge-
meinde in der vorliegenden Form mit den abgeänderten Beträgen zu beschließen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig angenommen. 
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TOP. 3     Marktgemeinde Weyer, Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023 
 

 
Erläuterung: 
 

Der Finanzierungsplan für das Vorhaben „Katastrophenschäden auf Güterwegen“ erfor-
dert die Darstellung im Mittelfristigen Finanzplan und die Aufnahme in die Prioritätenrei-
hung. 
Der Finanzierungsplan, IKD-2019-299474/6-Ho vom 25.06.2019 wurde im Gemeinderat 
am 09.07.2019 beschlossen. 

 
1. Hochwasserschutz Dürnbach/Gaflenzbach 

2. Wildbach- und Lawinenverbauung 

3. Güterwege 2019 

4. Katastrophenschäden auf Güterwegen  

5. Kindergarten Weyer – Zubau Mittagsbereich/Essbereich 

6. Gemeindestraßen Sanierung 2019 

7. Ennsmuseum Kastenreith 

8. Breitbandausbau 

9. Radwegbau 

10. Ortsumfahrung Weyer, Begleitmaßnahmen 

11. Bertholdsaal Weyer 

12. Powerman Austria 

13. Krabbelstube Weyer, Zubau oder Provisorium 

14. Bauhof Fuhrpark BOKImobil Ersatzfahrzeug 

15. Wohnungssanierung ehem.VS Unterlaussa 

16. Straßenbeleuchtung Weyer 

17. Freizeitbereich Areal Teichhammer 

18. FF Kleinreifling MTF 

19. FF Umrüstung Digitalfunk 
 
 

Sämtliche Positionen, welche im ordentlichen und außerordentlichen Haushalt im Nachtrags-
voranschlag 2019 geändert wurden, betreffen natürlich auch die Mittelfristige Finanzplanung. 

 
 
 
Debatte: 

GV Bernhard Kühholzer regt an, den Punkt „Ortsumfahrung Weyer, Begleitmaßnahmen“ in der 
Prioritätenliste um zu reihen. 
  
Der Vorsitzende sagt, dass weitere Umreihungen im Zuge der Budgeterstellung gemacht wer-
den. 
 

 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, die Mittelfristige Finanzplanung der Markt-
gemeinde Weyer 2019 – 2023 in der vorliegenden Form zu beschließen.  
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 4     Reduzierung des Nettoaufwandes, Bereich Freibad, Plan zur Ziel- 
erreichung_______________________________________________ 

 
 
Erläuterung: 

 
Mit Schreiben vom 14.01.2019, GZ.: IKD-2018-546684/4-Pr, wird von Seiten der IKD hinge-
wiesen: „Für den Bereich Freibad ist spätestens mit dem Nachtragsvoranschlag ein Bericht 
über die Badesaison 2019 vorzulegen. Weiters ist ein detaillierter Plan zur Erreichung des 
Zielwertes bis zum Jahr 2021 auszuarbeiten, vom Gemeinderat zu beschließen und mit den 
Nachtragsvoranschlag 2019 vorzulegen. Der Plan hat die geplanten Maßnahmen und die 
dadurch erwartete Verbesserung des Ausgabendeckungsgrades in den Jahren 2020 und 
2021 zu enthalten. Gemäß den Härteausgleichsfondskriterien der Richtlinie zur Gemeindefi-
nanzierung NEU ist spätestens im Jahr 2021 ein Ausgabendeckungsgrad von 50 % zu errei-
chen.“ 
 
Der Plan zur Zielerreichung wird dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 
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Debatte: 

GR Karl Haidinger, Obmann des Schulausschusses, hebt positiv hervor, dass der Abgang um 
25% reduziert werden konnte. 
 
 
Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den vorstehenden Plan zur Zielerreichung, zur Reduzierung 
des Nettoaufwandes im Bereich Freibad, zu beschließen.  
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 5     Ganztägige Schulformen VS u. NMS Weyer, Information über Be-
schlüsse des Schulausschusses____________________________ 

 

 
Erläuterung: 

 
Sitzung des Schulausschusses am 28.08.2019 
 
Aufgrund der geltenden Übertragungsverordnung, beschlossen in der Sitzung des Gemeinde-
rates der Marktgemeinde Weyer am 09.07.2019, hat der Schulausschuss der Marktgemeinde 
Weyer in seiner Sitzung am 28.08.2019 nachfolgende Verträge beschlossen. Die Beträge sind 
Umsatzsteuerfrei. 
  
Der Gemeinderat wird informiert. 
 
 

1) Vertragsgegenstand:  Volksschule Weyer – Durchführung der Freizeitbetreuung in der  
Ganztagsschule für das Schuljahr 2019/20  
(1 Vereinbarung Basisteil / 1 Vereinbarung SPFB) 

Auftragnehmer:  Institut für soziale Kompetenz (ISK) 
Auftragssumme:  € 50.880,00 (exkl. Stundensatz für SPFB € 29,90/Std.) 

 
 

2) Vertragsgegenstand:  Neue Mittelschule Weyer – Durchführung der Freizeitbetreuung  
in der Ganztagsschule für das Schuljahr 2019/20  
(1 Vereinbarung Basisteil / 1 Vereinbarung SPFB) 

Auftragnehmer:  Institut für soziale Kompetenz (ISK) 
Auftragssumme:  € 26.800,00 (exkl. Stundensatz für SPFB € 29,90/Std.) 
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TOP. 6    Dorfzentrum Kleinreifling, Information über Beschlüsse des Gemein-
devorstands________________________________________________ 

 

 
Erläuterung: 

 
Sitzung des Gemeindevorstands 19-09-2019: 
 
Aufgrund der geltenden Übertragungsverordnung und dem Vertrag mit dem Generalüberneh-
mer wurden Angebote für das o.a. Projekt eingeholt. Der Gemeindevorstand hat in seiner Sit-
zung am 19.09.2019 nachfolgende Auftragsvergaben beschlossen. Die Auftragssummen sind 
inkl. Ust. 
 
Der Gemeinderat wird informiert. 
 
Gewerk: Akustik Nachtrag 
Auftragnehmer: Fa. Zehetmayr 
Auftragssumme: € 5.158,66 
 
Gewerk: Asphaltierung 
Auftragnehmer: Fa. Held & Francke 
Auftragssumme: € 9.912,00 
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TOP. 7     Straßenbeleuchtung Weyer, Sanierung, Aufnahme eines Darlehens 
 

 
Erläuterung: 

 
Zur Finanzierung des Vorhabens „Straßenbeleuchtung Weyer, Sanierung“ ist ein Bankdarle-
hen aufzunehmen.  
 
Das Darlehen hat eine Laufzeit von 10 Jahren und es gibt die Möglichkeit außerordentlicher 
Tilgungen zu machen. Grundlage der Ausschreibung sind die beiden Auftragsvergaben be-
züglich Planung und Bauausführung. Die Möglichkeit der Zuzählung in Teilbeträgen je nach 
Baufortschritt ist gegeben. 
 
Zur Darlehensausschreibung wurden folgenden Institute eingeladen:  

- Raiffeisenbank Weyer 
- Allg. Sparkasse Oö., Weyer 
- Volksbank NÖ, Waidhofen/Ybbs 
- UniCredit Bank Austria AG, Wien 
- BAWAG P.S.K., Wien 

 
Die Angebote sind zeitgerecht eingelangt.  
 
Für dieses Darlehen über € 582.300,00 liegen folgende Angebote vor: 
 
 
Raiffeisenbank Weyer  3-Mon-Euribor   Zinsaufschlag + 0,50 %   

6-Mon-Euribor     kein Angebot vorgelegt 
     Fixzinssatz        kein Angebot vorgelegt 

      
Allg. Sparkasse Oö., Weyer  3-Mon-Euribor   Zinsaufschlag + 0,55 %   

6-Mon-Euribor     Zinsaufschlag + 0,45 %   
     Fixzinssatz        kein Angebot vorgelegt 
 
Volksbank NÖ, Waidhofen/Ybbs 3-Mon-Euribor   Zinsaufschlag + 0,52 %   

6-Mon-Euribor     Zinsaufschlag + 0,52 %     
     Fixzinssatz        0,74 % (f.d. ges. Laufzeit) 
 
 
 
UniCredit Bank Austria AG, Wien 3-Mon-Euribor   Zinsaufschlag + 0,38 %     

6-Mon-Euribor     Zinsaufschlag + 0,38 %     
     Fixzinssatz        0,13 % (f.d. ges. Laufzeit) 
 
 
BAWAG PSK, Wien   3-Mon-Euribor   kein Angebot vorgelegt   

6-Mon-Euribor     Zinsaufschlag + 0,45 %     
     Fixzinssatz        kein Angebot vorgelegt 
 
 
Bei einem negativen Euribor-Indikatorwert wird von allen anbietenden Banken der Ausgangs-
wert von 0 zur Berechnung des Zinsaufschlages herangezogen.  
 
Von Seiten der IKD gibt es keine Empfehlung, ob ein variabler bzw. ein fixer Zinsaufschlag 
ausgewählt werden soll. 
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Die UniCredit Bank Austria AG weist in Bezug auf das Fixzinsangebot auf folgendes hin:  
„ 

 
 
 
 
Debatte: 

GR DI Herbert Matzenberger möchte wissen, warum die kürzere Laufzeit mit 10 Jahren fest-
gelegt wurde. 
 
AL Michael Schachner berichtet, dass das Land OÖ eine Darlehenslaufzeit von mindestens 10 
oder maximal 15 Jahre empfiehlt.  
 
AL Michael Schachner weist auf die Klausel im ersten Absatz des Amtsvortrages hin, dass am 
Tag der Zuschlagsentscheidung Anpassungen nach gewissen Kriterien noch möglich sind. 
Er sagt, dass nach Rücksprache mit der UniCredit Bank Austria AG, der fixe Zinsaufschlag 
heute 0,23% betragen würde. Dieser Fixzinssatz gilt auch morgen, falls das Fixzinsangebot 
angenommen wird. 
 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, das Darlehen für die Sanierung der Stra-
ßenbeleuchtung Weyer an die UniCredit Bank Austria AG, Wien, zu den Konditionen Fixzins-
satz 0,13 %, nach heutigem Tag 0,23 % (f.d. ges. Laufzeit v. 10 Jahren), zu vergeben. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
  



GRS 2019-09-26  Seite 18 von 108 

TOP. 8     Wasserverband Gaflenztal, Kanalsanierungen lt. Zonenplan, Darle-
hensvertrag, Zustimmung zur Änderung_______________________ 

 
 
Erläuterung: 

 
Laut Zonenplan musste eine Überprüfung der Kanalisationsanlage des Verbandes mittels Ka-
merabefahrung durchgeführt werden. Die festgestellten Mängel wurden klassifiziert und sind 
zu beheben.  
 
Die Sanierungskosten der Verbandskanalisation wurden auf € 200.000,00 geschätzt, davon ist 
der Anteil der Marktgemeinde Weyer 64,43 %. 
 
Der Wasserverband Gaflenztal hat zur Finanzierung der Zonenplanüberprüfungen/ -sanierun-
gen ein Darlehen bei der Bank Austria AG aufgenommen. Der Gemeinderat der Marktge-
meinde Weyer hat sich in seiner Sitzung am 21.09.2017 bereits mit diesem Thema befasst und 
hat eine Haftung für den Gemeindeanteil beschlossen.  
 
Von der Bank Austria AG wurde nun eine Änderung/Ergänzung zur Darlehenszusage,  
Konto-Nr.: 10021 388 532 per 25.01.2019 ausgearbeitet, weil der ursprüngliche Darlehensbe-
trag von € 200.000,00 auf € 120.000,00 verringert wurde. Die Sanierungskosten waren 
schlussendlich nicht so hoch wie erwartet.  
  
Pkt. 42. der Darlehenszusage wird daher folgendermaßen abgeändert: 
„Die Rückzahlung erfolgt ab 01.04.2019 in 129 fortlaufenden, vierteljährlichen Pauschalraten, 
welche am 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. eines jeden Jahres fällig werden.“ 
  
Im Gemeinderat soll die Zustimmung zu dieser Änderung beschlossen werden. Nach Rück-
sprache mit der IKD, Hr. Secklehner, ist in Bezug auf die Haftung der Gemeinderat nicht neu-
erlich zu befassen. 
 
 
 
Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, der vorstehend beschriebenen Ände-
rung/Ergänzung zur Darlehenszusage, Konto-Nr.: 10021 388 532, zuzustimmen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand einstimmig angenommen. 
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TOP. 9     Winterdienstvereinbarungen 2019/2020 
 

 
Erläuterung: 
 
Gemäß § 17 des Oö. Straßengesetzes 1991 i.d.g.F. obliegt der Winterdienst (Aufstellen von 
Schneezeichen und Schneezäunen, Schneeräumung und Streuung) auf den im Gemeindege-
biet befindlichen öffentlichen Straßen mit Ausnahme der Bundesstraßen der Gemeinde. 
 
Aufgrund der Größe des Räumgebietes und der eingeschränkten personellen Ressourcen im 
Gemeindebauhof sind neben den Mitarbeitern des Gemeindebauhofs, die das ehemalige Ge-
meindegebiet der Marktgemeinde Weyer betreuen, auch weitere externe Winterdienstfahrer 
betraut, die Schneeräumung und Streuung in speziell zugeteilten Gebieten der Gemeinde ent-
geltlich durchzuführen. 
 
Mit den externen Winterdienstfahrern, die ihre Leistungen direkt mit der Marktgemeinde Weyer 
verrechnen, wird je Einsatzstunde ein Entgelt vereinbart.  Das Entgelt für die Winterdienstein-
satzstunde berechnet sich aufgrund der Richtlinie des Österreichischen Kuratoriums für Land-
technik und Landentwicklung (ÖKL-Richtwerte), die jedes Jahr neu herausgegeben wird. Die 
Zuteilung der Winterdienststrecken erfolgt jeweils vor der Winterdienstsaison durch den Win-
terdiensteinsatzleiter, Hr. Reichenpfader. Im Normfall und bei Zufriedenheit des Auftraggebers 
bleiben die zugeteilten Strecken über mehrere Saisonen unverändert. Über jeden dieser exter-
nen Dienstleister ist als Verrechnungsgrundlage ein Datenblatt angelegt, in dem unter anderem 
die eingesetzten Maschinen sowie die Räum- bzw. Streubereiche festgehalten sind. Als Leis-
tungsnachweise sind von jedem Beschäftigten detaillierte Stundennachweise zu führen, wel-
che zum Teil auch durch Unterschriften von den Anrainern zu bestätigen sind. Teilweise sind 
die Räumfahrzeuge auch mit GPS ausgestattet. Die Aufstellung über die externen Winter-
dienstfahrer wird dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht.  
 
Des weiteren ist auch die Oö. Maschinenring-Service reg. GenmbH mit den Winterdienstauf-
gaben in Teilen des Gemeindegebietes betraut. Die Stundensätze für die Winterdienstbetreuer 
werden vom Maschinenring berechnet und eine Rechnung wird an die Gemeinde gestellt. Der 
derzeitig gültige Vertrag mit der Oö. Maschinenring-Service reg. GenmbH wurde in der Sitzung 
des Gemeinderates am 27.06.2011 beschlossen.  
 
Aufgrund des Betreuungsumfangs war es zweckmäßig und notwendig eigene Winterdienstver-
einbarungen mit der Firma Erwin Stadler (GRS-Beschluss 21.09.2017) und der Firma Johann 
Hesch (GRS-Beschluss 17.09.2015) abzuschließen. Diese Vereinbarungen orientieren sich an 
einem Muster des Oö. Gemeindebundes. Diese beiden Verträge haben eine Laufzeit bis ein-
schl. der Winterdienstsaison 2019/20 – eine vertragliche Möglichkeit/Option zur Verlängerung 
besteht für den AG. 
 
Aufgrund von Vorgaben der Aufsichtsbehörde musste der Winterdienst im Ortsteil Kleinreif-
ling vor der Saison 2018/2019 umstrukturiert werden. Das Betreuungsgebiet wurde neu auf-
geteilt. Auch die Umstellung auf Splittstreuung wurde für das gesamte Betreuungsgebiet 
Kleinreifling durchgeführt. Ebenfalls haben Tarifverhandlungen mit den externen Betreuern 
stattgefunden. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.11.2018 neue Vereinbarungen 
mit der Fa. Käfer und mit Josef Auer abgeschlossen. Diese Vereinbarungen waren für eine 
Winterdienstperiode abgeschlossen. Die Gemeinde hat das einseitige Recht, die Verträge zu 
verlängern (um max. 2 weitere Perioden). Aufgrund der Tatsache, dass die Umstrukturierun-
gen den erhofften Erfolg gebracht haben, werden die beiden Vereinbarungen für eine weitere 
Winterdienstsaison (2019/2020) verlängert. 

 
Als Grundlage für die Durchführung der Schneeräumung und Streuung auf Bundes-, Landes- 
und Gemeindestraßen mit öffentlichem Verkehr ist, die von der Öst. Forschungsgesellschaft 
für Straße, Schiene und Verkehr, herausgegebene Rechtsvorschrift 12.04.12 vom 1.8.2010 
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heranzuziehen. Die Rechtsvorschrift ist für das Gemeindegebiet der Marktgemeinde Weyer 
gültig und alle Winterdienstfahrer, sowohl Bedienstete der Marktgemeinde Weyer als auch 
Dritte, haben sich an die Bestimmungen der Rechtsvorschrift zu halten und den Winterdienst 
dementsprechend durchzuführen. 
  
 

 

Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die Winterdienstvereinbarungen mit den externen Winter-
dienstbetreuern welche großteils auf Grundlage der ÖKL Richtwerte errechnet sind, inkl. der 
beschriebenen Wegstrecken und Stundensätze, sowie die Anwendung der RVS 12.04.12 
vom 01.08.2010, zu beschließen.  
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 10    Umfahrung Weyer, Abschluss von Kaufvereinbarungen für den Erwerb bzw. 
für die Veräußerung von öffentlichen und privaten Liegenschaften der 
Marktgemeinde Weyer, Übertragung des Beschlussrechtes an den Bürger-
meister, Verordnung_____________________________________________ 

 

 
Erläuterung: 

 
Im Zuge des Projektes „Umfahrung Weyer“ wurde von den Vertretern des Amtes der Oö. Lan-
desregierung darauf hingewiesen, dass es bei Projekten dieser Art durchaus üblich ist, dem 
Bürgermeister mittels Gemeinderatsbeschluss das Beschlussrecht für den Abschluss von 
Kaufvereinbarungen, für den Erwerb bzw. für die Veräußerung von öffentlichen und privaten 
Liegenschaften aus dem Eigentum der Marktgemeinde Weyer mit dem Land Oberösterreich, 
Landesstraßenverwaltung und anderen öffentlichen Institutionen (zB. öff. Wassergut etc.) zu 
den von den Sachverständigen des Landes Oberösterreich ermitteltet Entschädigungssätzen, 
zu übertragen. 
 
Die Arbeitsgruppe „Ortsumfahrung & Ortsentwicklung Weyer“ hat sich in ihrer Sitzung am 
16.09.2019 mit diesem Thema befasst und empfiehlt dem Gemeinderat einstimmig die Be-
schlussrechtsübertragung zu beschließen. 
 
Für die Übertragung des Beschlussrechts an den Bürgermeister wurde folgende Verordnung 
erarbeitet:  

 
 

V E R O R D N U N G  
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Weyer vom 26. September 2019, mit der das Be-
schlussrecht des Gemeinderates für den Abschluss von Kaufvereinbarungen im Rahmen des 
Projektes „Umfahrung Weyer“, für den Erwerb bzw. für die Veräußerung von öffentlichen und 
privaten Liegenschaften aus dem Eigentum der Marktgemeinde Weyer mit dem Land Oberös-
terreich, Landesstraßenverwaltung und anderen öffentlichen Institutionen (zB. öffentl. Wasser-
gut, etc.) zu den von den Sachverständigen des Landes Oberösterreich ermitteltet Entschädi-
gungssätzen, an den Bürgermeister übertragen wird. 
 
Aufgrund § 44 Abs. 2 der Oö. Gemeindeordnung 1990 wird verordnet:  
 

§ 1 
Im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit wird das Beschlussrecht des Ge-
meinderates für den Abschluss von Kaufvereinbarungen im Rahmen des Projektes „Umfah-
rung Weyer“, für den Erwerb bzw. für die Veräußerung von öffentlichen und privaten Liegen-
schaften aus dem Eigentum der Marktgemeinde Weyer mit dem Land Oberösterreich, Landes-
straßenverwaltung und anderen öffentlichen Institutionen (zB. öffentl. Wassergut, etc.) zu den 
von den Sachverständigen des Landes Oberösterreich ermitteltet Entschädigungssätzen, an 
den  
Bürgermeister übertragen. 
 

§ 2 
Dem Gemeinderat ist über die gefassten Beschlüsse und gesetzten Abwicklungsmaßnahmen 
in der jeweils nächsten Gemeinderatssitzung zu berichten. 
 

§ 3 
Die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung beginnt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungs-
frist folgenden Tag.  
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§ 4 
Die Verordnung tritt mit dem Ablauf der Funktionsperiode des Gemeinderates außer Kraft.  
 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
Angeschlagen am: 
Abgenommen am: 
 
 
 
 
Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 

 
Antrag: 
Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, die vorstehende Übertragungsverordnung 
zu beschließen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen.  



GRS 2019-09-26  Seite 23 von 108 

TOP. 11     Am Kreuzberg, Mag. Gerhild u. Dr. Wolfgang Popp, Beschluss von 
Vertrag und Vereinbarung___________________________________ 

 
 
Erläuterung: 

 
Bürgermeister Klaffner und die Vertreter der vier Fraktionen haben sich in einer Sitzung am 
02.07.2019 mit der gegenständlichen Angelegenheit beschäftigt.  
 
Der Bauausschuss der Marktgemeinde Weyer hat sich in seiner Sitzung 23.09.2019 mit dem 
Thema auseinandergesetzt und schlägt dem Gemeinderat einstimmig die Beschlussfassung 
der nachfolgenden Verträge vor. 
 
Notar Mag. Jürgen Steinhauser wurde mit den Vertragserstellungen beauftragt. Diese liegen 
nunmehr vor und sind vom Gemeinderat zu beschließen. 
 
Die Verträge werden dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 
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A) Schenkungsvertrag 
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A) Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 

 
 
A) Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, den vorstehenden Schenkungsvertrag 
zu beschließen. 

 
 
A) Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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B) Vereinbarung 
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B) Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 

B) Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, die vorstehende Vereinbarung zu be-
schließen. 

 
 
B)  Beschluss: 

      Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 12     Dr. F. Schmeidl Straße, Grdst.-Nr. 660/2 (Teilflächen) u. 663/4 (Teilflä-
che), KG Weyer, Grundstücksankäufe u. -verkäufe von/an Galm, 
Großberger, Hirnschrott, Beschluss der Vermessungsurkunde und 
des Kaufvertrages___________________________________________ 

 
 
Erläuterung: 

 
Der Bauausschuss der Marktgemeinde Weyer hat sich in seinen Sitzungen am 25.04.2019 
und 23.09.2019 mit dem Thema beschäftigt und schlägt dem Gemeinderat einstimmig die 
Beschlussfassung des Kaufvertrages vor. 
 
Notar Mag. Jürgen Steinhauser wurde mit der Vertragserstellung beauftragt. Der Kaufvertrag 
liegt nunmehr vor und ist vom Gemeinderat zu beschließen. 
 
Die Vermessung der gegenständlichen Grundstücksflächen fand durch die Zivilgeometer ZT 
GmbH Mayrhofer & Hackl aus Steyr statt. Die Vermessungsurkunde 14944/18 der Zivilgeo-
meter ZT GmbH Mayrhofer & Hackl aus Steyr vom 01.04.2019 ist daher vom Gemeinderat in 
der vorliegenden Form zu beschließen. 
 
Der Kaufvertrag wird dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 
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Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 

Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, den vorstehenden Kaufvertrag und die vor-
liegende Vermessungsurkunde 14944/18 der Zivilgeometer ZT GmbH Mayrhofer & Hackl aus 
Steyr zu beschließen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 13     Egerer Straße, Grdst.-Nr. 373/2, KG Weyer, Grundstückankauf von  
Josef u. Sigrid Stangl, Beschluss Kaufvertrag__________________ 

 
 
Erläuterung: 

 
Der Bauausschuss der Marktgemeinde Weyer hat sich in seinen Sitzungen am 25.04.2019 
und 23.09.2019 mit dem Thema beschäftigt und schlägt dem Gemeinderat einstimmig die 
Beschlussfassung des Kaufvertrages vor. 
 
Notar Mag. Jürgen Steinhauser wurde mit der Vertragserstellung beauftragt. Der Kaufvertrag 
liegt nunmehr vor und ist vom Gemeinderat zu beschließen. 
 
Der Kaufvertrag wird dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 
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Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 

Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, den vorstehenden Kaufvertrag zu beschlie-
ßen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 14    Dr. F. Schmeidl Straße, Grdst.-Nr. 660/11, KG Weyer, Grundstückver-
kauf an Hannah Stangl, Beschluss Kaufvertrag___________________ 

 
 
Erläuterung: 

 
Der Bauausschuss der Marktgemeinde Weyer hat sich in seinen Sitzungen am 25.04.2019 
und 23.09.2019 mit dem Thema beschäftigt und schlägt dem Gemeinderat einstimmig die 
Beschlussfassung des Kaufvertrages vor. 
 
Notar Mag. Jürgen Steinhauser wurde mit der Vertragserstellung beauftragt. Der Kaufvertrag 
liegt nunmehr vor und ist vom Gemeinderat zu beschließen. 
 
Der Kaufvertrag wird dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 
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Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 

 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, den vorstehenden Kaufvertrag zu beschlie-
ßen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 15     Mariahilf, Grdst.-Nr. 532/1, 532/2, 532/5, 538/1, KG Weyer, Grund-
stückankauf von Gisela Panzhauser, Beschluss Kaufvertrag____ 

 
 
Erläuterung: 

 
Bürgermeister Klaffner und die Vertreter der vier Fraktionen haben sich in einer Sitzung am 
24.07.2019 mit den gegenständlichen Grundankäufen beschäftigt und diese grundsätzlich 
befürwortet. 
 
Der Bauausschuss der Marktgemeinde Weyer hat sich in seiner Sitzung 23.09.2019 mit dem 
Thema auseinandergesetzt und schlägt dem Gemeinderat einstimmig die Beschlussfassung 
des Kaufvertrages vor. 
 
Notar Mag. Jürgen Steinhauser wurde mit der Vertragserstellung beauftragt. Der Kaufvertrag 
liegt nunmehr vor und ist vom Gemeinderat zu beschließen. 
 
Der Kaufvertrag wird dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 
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Debatte: 

GR Markus Himmelstoss erkundigt sich, warum die Gemeinde diese Grundstücke kauft.  
 
Bürgermeister Gerhard Klaffner erklärt, dass dieses ca. 14.000 m² große Grundstück für die 
Gemeindeentwicklung wichtig ist, weil große Teile davon als Bauland ausgewiesen sind.  
 
GR Günther Neidhart findet den Grundstückskauf hinsichtlich der Ortsumfahrung strategisch 
sehr gut. 
 
GR Karl Haidinger weist auf den gut ausverhandelten Preis hin.  
 
 

Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, den vorstehenden Kaufvertrag zu beschlie-
ßen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand einstimmig angenommen. 
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TOP. 16     Kleinreifling, Grdst.-Nr. 1198/2, KG Kleinreifling, Grundstücksverkauf 
an Haselgruber-Lechner, Behandlung des Ansuchens_____________ 

 
 
Erläuterung: 

 
Frau Dr. Barbara Haselgruber-Lechner und Herr Haselgruber Thomas sind mit dem Ansu-
chen an die Marktgemeinde Weyer herangetreten, dass Grundstück Nr. 1198/2, KG Kleinreif-
ling – öffentliches Gut, käuflich erwerben zu wollen. 
 
Der Bauausschuss der Marktgemeinde Weyer hat sich in seinen Sitzungen am 11.12.2017 
und 23.09.2019 mit dem Kaufansuchen beschäftigt und empfiehlt dem Gemeinderat einstim-
mig die Ablehnung des Kaufansuchens. 
 
Der Bauausschuss begründet seine Empfehlung wie folgt: 
- das öffentliche Gut 1198/2, KG Kleinreifling, dient der Liegenschaft Kleinreifling 147 als 

Zufahrtsstraße 
- das öffentliche Gut 1198/2, KG Kleinreifling, dient zur Erschließung des nordwestlichen 

Teils der Gemeindeliegenschaft Kleinreifling 178  
- das öffentliche Gut 1198/2, KG Kleinreifling, wird teilweise für den Winterdienst in An-

spruch genommen 
  
 
 
 

Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 

Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die Ablehnung des Kaufansuchens für die Grundstücks-
nummer 1198/2, KG Kleinreifling – öffentliches Gut, der Familie Haselgruber-Lechner, unter 
Berücksichtigung der Begründungen des Bauausschusses, zu beschließen. 

 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 17     Flächenwidmungsplan Nr. 1 Einzeländerung Nr. 15 (Haider), Be-
schluss der Umwidmung__________________________________ 

 
 
Erläuterung: 

 
Herr Haider Christian, wohnhaft in 3335 Weyer, Anger 22 hat bei der Marktgemeinde Weyer 
um Umwidmung der Parzelle Nr. 154 und 165/7, KG. 49301 Anger von Grünland in Dorfgebiet 
angesucht. Es soll ein Einfamilienwohnhaus errichtet werden. 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.02.2019 die Einleitung des Änderungsverfahrens 
beschlossen und der Akt wurde dem Amt der Oö. Landesregierung zur Vorprüfung übermittelt. 
 
Laut Schreiben vom 12. Juli 2019 wurde folgende Stellungnahme seitens des Landes Oö, 
Abteilung Raumordnung abgegeben: 
 
Seitens der Örtlichen Raumordnung kann in Berücksichtigung der Aussagen der ergänzend 
eingeholten fachspezifischen Stellungnahmen die geplante Umwidmung der Grundstücke Nr. 
165/7 und 154, KG. Anger, von derzeit Grünland – LAFOWI in Bauland – Dorfgebiet im Ge-
samtausmaß von ca. 1.768 m² vertreten werden, wenn aufgrund der Baulandreserven im 
Nahbereich unter Hinweis auf § 15 Abs. 2 und § 16 Abs. 1 Oö. ROG die Umsetzung der fest-
gestellten Planungsziele durch Abschluss von privatrechtlichen Vereinbarungen abgesichert 
wird. Die entsprechenden Unterlagen (unterfertigter Baulandsicherungsvertrag) sind im Ge-
nehmigungsverfahren beizulegen. Dieser hat zudem aufgrund des Ausmaßes der geplanten 
Baulandfläche festzuschreiben, dass zwei zusätzliche Bauparzellen geschaffen werden. 
Wenn lediglich die Errichtung eines Einfamilienhauses vorgesehen ist, ist die geplante Bau-
landfläche zu reduzieren. Ein Widerspruch zu den grundsätzlichen Intentionen des rechts-
wirksamen Örtlichen Entwicklungskonzeptes wird im Sinne der ortsplanerischen Stellung-
nahme nicht festgestellt. 
 
Der Bauausschusssitzung hat sich in der Sitzung am 23. September 2019 mit dieser Angele-
genheit beschäftigt und schlägt einstimmig dem Gemeinderat vor: 
 
A) Beschluss der Nutzungsvereinbarung, Kenntnisnahme Baulandsicherungsvertrag 

 
B) Beschluss der Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 1, Änderung Nr. 15, laut 

Änderungsplan des Ortsplaners Lassy 
 

 
 

Nutzungsvereinbarung 
(§ 16 Abs. 1 Z1 Oö. ROG 1994 LGBl.  73/2011) 

 
 

1) abgeschlossen zwischen  
2) der Marktgemeinde Weyer, vertreten durch den Bürgermeister Klaffner Gerhard, 3335 

Weyer und 
3) dem Nutzungsinteressenten Herrn Haider Christian, 3335 Weyer, Anger 22 
4) über die widmungsgemäße Nutzung der in Anlage 1 beschriebenen und planlich dar-

gestellten Grundflächen. 
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I. Planungsabsicht der Gemeinde 

 
5) Die Marktgemeinde Weyer hat die Absicht, die vereinbarungsgegenständlichen 

Grundflächen durch Änderung der geltenden Planungsakte (Flächenwidmungsplan) 
zu regeln. Der vorgesehene Planungsakt der Marktgemeinde Weyer wird in Anlage 
1dargestellt. 

6) Der Gemeinderat der Marktgemeinde Weyer hält die raumordnungsrechtliche Rege-
lung im Sinne der Anlage 2 nach den Raumordnungsgrundsätzen und –zielen des 
Oö. ROG 1994 für gerechtfertigt, wenn der Grundstückseigentümer bzw. dessen 
Rechtsnachfolger die folgenden besonderen privatrechtlichen Verpflichtungen über 
die Sicherung der Grundstücke für Baulandzwecke übernimmt. 

 
 

II. Verpflichtungen des Liegenschaftseigentümers 
 

7) Die privatrechtlichen Nutzungsverpflichtungen sind in Anlage 2 dargestellt. Der Lie-
genschaftseigentümer übernimmt gegenüber der Marktgemeinde Weyer verbindlich 
und unwiderruflich mit der Unterfertigung dieser Nutzungsvereinbarung diese Ver-
pflichtung für den Fall, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Weyer die in Anlage 
2 dieser Vereinbarung angeführte Planungsabsicht verwirklicht. 

8) Der Nutzungsinteressent erklärt verbindlich und aus freien Stücken, die Verpflichtun-
gen nach Abs. 2 dieser Nutzungsvereinbarung zu übernehmen. Er anerkennt alle 
übernommenen Verpflichtungen als verbindlich und verzichtet – soweit nicht Sonder-
bestimmungen des KSchG Anwendung finden – auf jede Anfechtung wegen Irrtums. 

9) Das Grundstück Nr. 154, KG. Anger ist so zu teilen, dass 2 Bauparzellen geschaffen 
werden. 

 
 

III. Rechtsnachfolge des Liegenschaftseigentümers 
 

10) Soweit der Liegenschaftseigentümer die in Anlage 1 genannten Grundstücke ganz o-
der teilweise im Wege der Rechtsnachfolge weitergibt, muss der Rechtsnachfolger 
den Verpflichtungen des Liegenschaftseigentümers aus der Vereinbarung solidarisch 
beitreten. 

11) Bei einem Grundverkauf ist im Kaufvertrag der Rechtsnachfolger über die Verpflich-
tung dieser Nutzungsvereinbarung schriftlich darüber in einem Vertragspunkt in 
Kenntnis zu setzen, dass die Vereinbarung zur Baulandsicherung auf den Rechts-
nachfolger übergehen und einzuhalten ist. 

12) Der Marktgemeinde Weyer bleibt es unbenommen, den Liegenschaftseigentümer im 
Falle der Rechtsnachfolge aus seinen Verpflichtungen zu entlassen, wenn die Erfül-
lung aller Verpflichtungen aus dieser Nutzungsvereinbarung durch den Rechtsnach-
folger allein gesichert ist.  
 

 
IV. Dauer der Verpflichtung 

 
13) Alle festgelegten Verpflichtungen des Liegenschaftseigentümers sind bis zur Kundma-

chung der in Anlage 2 dargelegten Änderung des Flächenwidmungsplanes aufge-
schoben. 

14) Die in dieser Nutzungsvereinbarung festgelegten Verpflichtungen des Liegenschafts-
eigentümers im Zusammenhang der Nutzung der vertragsgegenständlichen Grund-
stücke enden – soweit die Anlage 1 für einzelne Verpflichtungen nicht kürzere Zeit-
spannen ausweise – jedenfalls 5 Jahre nach Kundmachung der in Anlage 2 beschrie-
benen Änderungen. 
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15) Sollten Grundstücke (laut Anlage 1) nach Ablauf der 5 Jahre noch nicht verkauft wor-
den sein, kann diese auf Kosten des Nutzungsinteressenten in Grünland rückgewid-
met werden. 

 
V. Sonstige Bestimmungen 

 
1) Die Kosten der Errichtung dieser Nutzungsvereinbarung, eventuell damit verbundene 

Steuern und Gebühren, trägt der Grundeigentümer. 
2) Für Streitigkeiten aus dieser Nutzungsvereinbarung wird das für die Marktgemeinde 

Weyer örtlich zuständige Gericht vereinbart. 
3) Die einvernehmliche Auflösung oder Abänderung dieser Nutzungsvereinbarung bleibt 

den Vertragspartnern zu jedem Zeitpunkt unbenommen. 
4) Sämtliche mit der Umwidmung anfallenden Kosten sind vom Nutzungsinteressenten 

zu tragen. 
5) Der Nutzungsinteressent verpflichtet sich, der Marktgemeinde Weyer vor jedem Ver-

kauf eines Grundstückes eine Kopie des Vertragsentwurfes zwecks Prüfung der Ein-
haltung der Bedingungen aus dieser Vereinbarung und der Vereinbarung zur Bau-
landsicherung zu übermitteln. Eventuelle Einwendungen seitens der Gemeinde sind 
zu berücksichtigen. Nach Abschluss des grundbücherlich durchgeführten Kaufvertra-
ges ist der Gemeinde eine Kopie desselben zu übermitteln. 

 
 

VI. Beschluss des Gemeinderates 
 

6) Diese Vereinbarung wurde in der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde 
Weyer vom 26.09.2019 beschlossen. 
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Anlage 2 

Vereinbarung zur Baulandsicherung 

(§ 16 Abs 1 Z 2/§ 16 Abs 1 Z3 Oö. ROG 1994 idF LGBl 73/2012) 

 

vereinbart zwischen  

a) der Marktgemeinde Weyer, vertreten durch den Bürgermeister Klaffner Gerhard, 3335 

Weyer Markt und 

b) Herrn Haider Christian, 3335 Weyer, Anger 22 

über die Sicherung der in Anlage 1 beschriebenen und planlich dargestellten Grundfläche für 

Baulandzwecke. 

I. Planungsabsicht der Gemeinde 

I. 

1) Die Marktgemeinde Weyer hat die Absicht, die gegenständliche Grundfläche durch 

Änderung der geltenden Planungsakte (Flächenwidmungsplan) zu regeln.  

2) Der Gemeinderat der Marktgemeinde Weyer hält die raumordnungsrechtlichen Rege-

lungen im Sinne des Abs. 1 nach den Raumordnungsgrundsätzen und –zielen der 

OÖ. ROG 1994 für gerechtfertigt, wenn der Grundstückseigentümer bzw. dessen 

Rechtsnachfolger die folgenden besonderen privatrechtlichen Verpflichtungen über 

die ‚Sicherung der Grundstücke für Besondere privatrechtliche Verpflichtungen über 

die Sicherung der Grundstücke für Baulandzwecke durch Vereinbarung des Grund-

verkaufspreises übernimmt.  

 

II. Vereinbarung  

1) Der Grundeigentümer verpflichtet sich, an eine von ihm selbst oder von der Ge-

meinde namhaft gemachte Person oder einem bestimmten Personenkreis das 

„Vertragsobjekt“ zu einem angemessenen, ortsüblichen Preis zu verkaufen. Bis 

zum Abschluss des grundbuchfähigen Kaufvertrages hat der Grundeigentümer die 

laufenden Steuern, öffentlichen Abgaben und sonstigen Aufwendungen des „Ver-

tragsobjektes“ selbst zu tragen. 

2) Der angemessene, ortsübliche Preis wird einvernehmlich mit € höchstens € 50,--

/m² bestimmt, wobei dieser Kaufpreis nach dem Verbraucherpreisindex 2015 oder 

nach einem an seine Stelle tretenden Index wertgesichert, mit Basis 1.10.2019, 

wird. In diesem angemessenen Kaufpreis sind auch die voraussichtlichen Kosten 

für Umwidmung und eventuelle Errichtungskosten dieses Vertrages beinhaltet. Die 

Kosten für die Planung und Vermessung des Vertragsobjektes sowie sämtliche 

Aufschließungskosten werden anteilig an die späteren Käufer weiterverrechnet. 

3) Der Grundeigentümer/Nutzungsinteressent verpflichtet sich gegenüber der Ge-

meinde, den vom Grundeigentümer/Nutzungsinteressent selbst oder von der Ge-

meinde namhaft gemachten Käufer des „Vertragsobjektes“ zu verpflichten, dieses 

„Vertragsobjekt“ innerhalb von 5 Jahren ab dem Erwerb (Kaufvertragsdatum) 

durch den Käufer bzw. dessen Rechtsnachfolger mit einem Wohnhaus zu be-

bauen (Baubeginn). 
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Die Bauverpflichtung innerhalb von 5 Jahren ab Erwerb ist grundbücherlich sicher-

zustellen.  

4) Für den Fall der nicht fristgerechten Bebauung des „Vertragsobjektes“ hat der 

Käufer der Gemeinde das Ankaufsrecht im Grundbuch zum seinerzeitigen Kauf-

preis, maximal jedoch € 50,--/m² ohne Wertsicherung einzuräumen. 

5) Kann die Gemeinde im Falle der nicht fristgerechten Bebauung durch den Käufer 

von ihrem Ankaufsrecht gemäß II/4 nicht Gebrauch machen, kann das Grundstück 

von Amts wegen auf Kosten des nicht bauwilligen Käufers wieder in Grünland 

rückgewidmet werden.   

6) Für den Fall der Inanspruchnahme des Ankaufsrechtes lt. Abs. 4 durch die Ge-

meinde, sind der Gemeinde sämtliche durch die Errichtung und Verbücherung des 

dann notwendigen Vertrages für den Kauf des „Vertragsobjektes“ entstehenden 

Kosten einschließlich aller Barlauslagen und einer allfälligen Grunderwerbssteuer 

vom Käufer zu ersetzen. 

7) Sind nach Ablauf der 5 Jahre Teile der in Anlage 1 beschriebenen und planlich 

dargestellten Grundflächen noch nicht verkauft, werden diese von Amtswegen auf 

Kosten des Nutzungsinteressenten wieder in Grünland rückgewidmet. 

 

II. Sonstige Bestimmungen 

1) Für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung wird das für die Marktgemeinde Weyer zu-

ständige Gericht vereinbart. 

2) Dieser Vertrag gilt für einen Zeitraum von 5 Jahren.  

 

III. Beschluss des Gemeinderates 

3) Die Vereinbarung zur Baulandsicherung wurde in der Sitzung des Gemeinderates der 

Marktgemeinde vom 26.09.2019 zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, die Änderung des Flächenwidmungsplanes 
Nr. 1, Änderung Nr. 15 nach vorliegendem Änderungsplan des Ortsplaners Lassy sowie die 
vorliegende Nutzungsvereinbarung zu beschließen. Die Vereinbarung zur Baulandsicherung 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 18      Flächenwidmungsplan Nr. 1, Einzeländerung Nr. 16 (Gärtnerei 
Mayr), Beschluss der Umwidmung__________________________ 
 

 
Erläuterung: 

 
Aufgrund der Gemeindevereinigung der Marktgemeinde Weyer und der Gemeinde Weyer-
Land wurden auch die Flächenwidmungspläne und Örtlichen Entwicklungspläne vereinigt. 
Gleichzeitig erfolgte auch eine Überarbeitung (Rechtswirksamkeit 4.12.2014). 
 
Die Grundstücke .443 und 531/4, KG 49323 Weyer waren als Grünland bzw. landwirtschaftli-
che Funktion ausgewiesen. Da sich dort jedoch eine Kleingärtnerei befindet, sollte in Abstim-
mung mit dem Land Oö. eine Widmungskorrektur Örtliches Entwicklungskonzept Sonderfunk-
tion Kleingärtnerei, Flächenwidmungsplan Sonderausweisung Kleingärtnerei erfolgen. 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.02.2019 die Einleitung des Änderungsverfah-
rens beschlossen und der Akt wurde dem Amt der Oö. Landesregierung zur Vorprüfung über-
mittelt. 
 
Laut Schreiben vom 25. Juni 2019 wurde folgende Stellungnahme seitens des Landes Oö, 
Abteilung Raumordnung abgegeben: 
 
Seitens der Örtlichen Raumordnung kann die beabsichtigte Korrektur zur Kenntnis genom-
men werden, da weder von den mitbeteiligten Fachdienststellen ein Einwand erhoben wird, 
noch ein Widerspruch zu den Festlegungen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes festgestellt 
wird. 
 
Die betroffenen Anrainer wurden über die geplante Flächenwidmungsplanänderung infor-
miert.  
 
Herr Schörkhuber Johann, Mariahilf 3, 3335 Weyer, vertreten durch die Niedermayr Rechts-
anwalt GmbH, Stadtplatz 46, 4400 Steyr hat nun folgende Stellungnahme abgegeben: 
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Der Bauausschuss der Marktgemeinde Weyer hat sich in der Sitzung am 23. September 
2019 mit dem oben angeführten Schreiben beschäftigt und einstimmig beschlossen, dass 
aufgrund folgender Punkte die Stellungnahme im Widmungsverfahren als unbegründet anzu-
sehen ist: 
 

1) Beim Flächenwidmungsplan handelt es sich nicht wie im Schreiben angeführt um ei-
nen Bescheid, sondern um eine Verordnung der Marktgemeinde Weyer.  

2) Es gibt im Planungsverfahren nur ein Anhörungsrecht, aber kein Recht auf eine an-
fechtbare bescheidmäßige Erledigung des Ansuchens, also keine Berufungsmöglich-
keit. 

3) Gemäß § 36 Oö. ROG 1994 ist die Abänderung des Flächenwidmungsplanes unter 
bestimmten Voraussetzungen jederzeit möglich.  

 
Dieses Ergebnis wird dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. 
 
Der Gemeinderat hat nun die Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 1, Änderung Nr. 16 
(Blumen Mayr) laut Änderungsplanes des Ortsplaners Lassy zu beschließen. 
 
 
 
Debatte: 

GV Bernhard Kühholzer bekräftigt, dass es sich bei diesem Verfahren um die Korrektur eines 
Fehlers des damaligen Ortsplaners handelt und in der Nutzung als Gärtnerei keine Änderung 
erfolgt. 
 
GR Günther Neidhart kritisiert das Vorgehen des Anrainers.  
 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, die Änderung des Flächenwidmungsplanes 
Nr. 1, Änderung Nr. 16 (Gärtnerei Mayr) nach vorliegendem Änderungsplan des Ortsplaners 
Lassy zu beschließen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 20     Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Weyer, Neugrün-
dung und Beschluss der Satzung___________________________ 

 
 
Erläuterung: 

 
Vor allem aufgrund laufender gesetzlicher Änderungen und Neuerungen, Öffnung der Zustän-
digkeiten bei den verschiedenen Personenstandsfällen, Einführung ZPR/ZSR, uvm. sehen sich 
viele, vor allem kleinere Gemeinden, oft nicht mehr im Stande diese umfangreichen Aufgaben 
neben anderen Arbeiten in der Gemeinde mit dem notwendigen „Knowhow“ und den vorhan-
denen Personalresourcen erledigen zu können.  
 
Der Standesbeamte hat bei verschiedenen Verfahren viele Gesetze und Verordnungen zu be-
achten und der Bürger ist für sein Anliegen auf die Rechtssicherheit der Standesbeamten an-
gewiesen. Weil auch das EDV-Programm (ZPR/ZSR) teilweise sehr kompliziert aufgebaut ist, 
muss auch die technische Sicherheit vorhanden sein, um das Programm jederzeit in Anwesen-
heit des Parteienverkehrs bedienen zu können.  
 
Den Standesamtsverband Weyer und den Staatsbürgerschaftsverband Weyer gibt es bereits 
seit 01.04.1950 und umfasste bis zur Gemeindevereinigung die Gemeinden Weyer-Markt und 
Weyer-Land. Am 01.01.2007 wurden die Verbände neu gegründet (Verbandsangehörige Ge-
meinden: Marktgemeinde Weyer & Marktgemeinde Gaflenz). Ca. 6.800 Einwohner werden in 
diesem Verband seither betreut. Die Aufteilung der Zuständigkeiten sowie die Erledigung der 
verschiedensten Aufgaben hat sich in den letzten Jahren bestens bewährt, was sicher auf die 
gute Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Weyer und Gaflenz zurückzuführen ist. Eben-
falls verfügt die Marktgemeinde Weyer über bestens ausgebildetes und genug Personal um 
die Verbandsarbeiten bestmöglich abwickeln zu können.  
 
Am 07.02.2019 wurde eine Informationsveranstaltung „Standesamts – und Staatsbürger-
schaftsverband“ am Marktgemeindeamt Weyer abgehalten. Zu den teilnehmenden Gemeinden 
zählten: Marktgemeinde Weyer, Marktgemeinde Gaflenz, Gemeinde Maria Neustift, Gemeinde 
Reichraming, Gemeinde Losenstein, Gemeinde Großraming, Gemeinde St. Ulrich, Gemeinde 
Laussa und Marktgemeinde Ternberg.  
 
Nach eingehenden und sehr positiven Besprechungen in den letzten Monaten haben die Ge-
meinden Maria Neustift und Laussa nunmehr Grundsatzbeschlüsse in den jeweiligen Gemein-
deräten gefasst, dem Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Weyer per 01.01.2020 
beitreten zu wollen. Die derzeitigen Verbandsgemeinden Gaflenz und Weyer sehen grundsätz-
lich einen Beitritt von weiteren Gemeinden zum Standesamts- und Staatsbürgerschaftsver-
band Weyer sehr positiv entgegen. In diesem Zusammenhang wird auch auf den Grundsatz-
beschluss des Gemeinderates der Marktgemeinde Weyer vom 28.02.2019, betreffend die Er-
weiterung des Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverbands Weyer, verwiesen.  
 
Am 10.05.2019 hat beim Amt der Oö. Landesregierung ein Abstimmungsgespräch stattgefun-
den. Die Verbandsneugründung wird von den Vertretern der Aufsichtsbehörde begrüßt und 
weitere wesentliche Schritte wurden von den Fachleuten des Landes Oö. erklärt. 
 
Die Marktgemeinden Weyer und Gaflenz haben die derzeit bestehenden Verbände per 
31.12.2019 aufzulösen. Im Anschluss daran haben alle Verbandsgemeinden den neuen Ver-
band per 01.01.2020 zu gründen bzw. die neuen Statuten zu beschließen. Die Gemeinderäte 
der jeweiligen Gemeinden sind bis Ende September 2019 mit diesen Beschlüssen zu befassen.  
 
In weiterer Folge wird der neue Verband vom Amt der Oö. Landesregierung zeitgerecht per 
Verordnung kundgemacht, damit einer gemeinsamen Zusammenarbeit ab dem Jahr 2020 
nichts mehr im Wege steht.   
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Die Satzung des neu zu gründenden Standes- und Staatsbürgerschaftsverbandes Weyer wird 
dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 
 

Satzung – siehe Beilage 
 
Debatte: 

GR Franz Haider weist darauf hin, dass in einer der letzten Informationsveranstaltungen auch 
Gemeinden teilgenommen haben, die sich nun dem Standesamts- und Staatsbürgerschafts-
verband Weyer nicht anschließen werden. 
 
AL Michael Schachner informiert, dass die Gemeinde Großraming ihr Standesamt, solange sie 
es personell noch bewältigen kann, behält. Die Gemeinde St. Ulrich wird sich mit der Gemeinde 
Garsten zusammenschließen. 
 
GR Hannes Kerschbaumsteiner fragt, ob die Gemeinde durch die Erweiterung mit dem beste-
henden Personal auskommt oder mehr Personal benötigt. 
 
AL Michael Schachner sagt, dass seitens des Landes Oö. für die Verbandserweiterung 50 
Wochenstunden genehmigt sind. Mit der Abteilung IKD des Landes wird derzeit der Dienstpos-
tenplan besprochen. Die entsprechenden Beschlüsse dazu werden in den Dezembersitzungen 
im Gemeindevorstand und im Gemeinderat erfolgen. 
 
GR Günther Neidhart begrüßt die vorgesehene Verbandserweiterung, weil es aufzeigt, dass in 
der Abteilung ein hohes fachliches Know-how vorhanden ist. 
 
 
 
A) Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
A) Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, die Neugründung des Standesamts- 
und Staatsbürgerschaftsverbandes Weyer, welchem die Gemeinden Gaflenz, Laussa, 
Maria Neustift und Weyer angehören werden, bei gleichzeitiger Auflösung des derzeit be-
stehenden Standesamtsverbandes Weyer sowie des derzeit bestehenden Staatsbürger-
schaftsverbandes Weyer, welchen die Gemeinden Gaflenz und Weyer angehören, per 
01. Jänner 2020 zu beschließen. 

 
A) Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
 
 
 
B) Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 

 

B) Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, die Satzung des neugegründeten Stan-
desamts- und Staatsbürgerschaftsverbandes Weyer zu beschließen. 

 
B) Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 21      Dorfzentrum Kleinreifling, Haus- und Tarifordnung 
 

 
Erläuterung: 

 
Die Bauarbeiten zum Dorfzentrum Kleinreifling sind abgeschlossen. Die Eröffnung steht kurz 
bevor. Der Schulausschuss der Marktgemeinde Weyer hat sich in seiner Sitzung am 
17.09.2019 mit der Hausordnung und der Tarifordnung befasst und empfiehlt dem Gemeinde-
rat einstimmig die Beschlussfassung.  
 
Die Haus- und die Tarifordnung gelten ab dem 01.10.2019. 
 
 
A) Hausordnung: 
 
 

Hausordnung 
für das Dorfzentrum Kleinreifling „d’Schmiedn“ 

 
 

1. Allgemeines 
 
Ziel dieser Hausordnung ist es, das Zusammenleben im Dorfzentrum Kleinreifling 
„d’Schmiedn“ so harmonisch wie möglich zu gestalten und die Betriebskosten so niedrig als 
möglich zu halten. Daher ist die Anerkennung und Einhaltung dieser Hausordnung Be-
dingung für die Nutzung des Dorfzentrum Kleinreifling „d’Schmiedn“. 
 
Das Dorfzentrum Kleinreifling soll ein offenes Haus sein, das von allen Weyrer Gruppen ge-
nutzt werden kann und in dem sich auch alle wohl fühlen. Es steht daher für alle Veranstal-
tungen offen, deren Inhalt den ethischen und moralischen Werten unserer Gesellschaft nicht 
wiedersprechen. 
 
Um die laufenden Kosten zumindest teilweise abdecken zu können werden 
Nutzungsgebühren eingehoben (siehe Tarifübersicht). Diese werden von der Marktgemeinde 
Weyer mittels Rechnung vorgeschrieben und sind per Banküberweisung einzuzahlen. 
 
 
Das Dorfzentrum Kleinreifling unterteilt sich in 4 Bereiche: 
-  Veranstaltungsbereich: bestehend aus Veranstaltungssaal, Foyer, Garderobe, öffentl. 

Bücherei, Lager und Technikräumen, Sanitäreinrichtungen 
-  Bereiche des Musikvereins Kleinreifling 
-  Bereiche des Trachtenvereins Kleinreifling 
-  öffentliches WC 
 
 

2. Nutzung 
 
Die Nutzung der Räume wird von der Marktgemeinde Weyer und dem Dorfentwicklungsver-
ein Kleinreifling koordiniert und in einem Kalender öffentlich 
zugänglich gemacht. Dieser Kalender ist im Internet auf der Homepage der Marktgemeinde 
Weyer und auch beim Dorfzentrum Kleinreifling einsehbar. Eintragungen werden nur von Mit-
arbeitern der Marktgemeinde Weyer oder dem DEV Kleinreifling gemacht. Die Raumbuchung 
ist erst fix, wenn sie in diesem Kalender eingetragen ist. 
 
Meldepflichtige Veranstaltungen sind vom Veranstalter auf der Gemeinde zu melden. Für die 
notwendigen Veranstaltungsbewilligungen bzw. Abgaben wie zB Lustbarkeit od. AKM ist der 
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jeweilige Veranstalter selbst verantwortlich. Der Veranstalter hat sich über alle Sicherheits-
vorschriften zu informieren und diese einzuhalten. Der Veranstaltungssaal ist für max. 100 
Personen ausgelegt. 
 
Die Nutzung des Dorfzentrums Kleinreifling ist entgeltlich. Die Einzahlung der Nutzungsge-
bühr erfolgt ausschließlich mittels Erlagschein. Die Rechnung wird dem Veranstalter von der 

Marktgemeinde Weyer zugesandt. Eine Bezahlung in bar ist nicht möglich. Die Tariford-
nung ist ein Bestandteil dieser Hausordnung. Daher ist die Anerkennung der Tarif-
ordnung Bedingung für die Nutzung des Dorfzentrum Kleinreifling. 
 
Schlüssel: 
Leiter jener Gruppen, die regelmäßig das Dorfzentrum Kleinreifling nutzen, erhalten einen 
Schlüssel gegen Unterschrift. Damit verpflichten sie sich für die Einhaltung der Hausordnung 
zu sorgen und sind für den Verbleib des Schlüssels und die Nutzung der betreffenden Räume 
verantwortlich. Ein Verlust des Schlüssels ist unverzüglich zu melden, gegebenenfalls ist für 
daraus entstehende Folgeschäden Ersatz zu leisten, welcher bis zum Austausch des 
Schließsystems für das gesamte Gebäude gehen kann.  
Alle anderen Veranstalter/Mieter erhalten bei der Marktgemeinde Weyer bzw. beim Dorfent-
wicklungsverein (DEV) Kleinreifling einen Schlüssel für die Räume die genutzt werden kön-
nen. Dieser Schlüssel ist spätestens am Tag nach der Veranstaltung an die ausgebende 
Stelle zurück zu geben. Die benutzten Räume werden durch einen Mitarbeiter der Marktge-
meinde Weyer bzw. des DEV Kleinreifling, nach erfolgter Nutzung abgenommen bzw. kon-
trolliert. 
 
 

3. Pflichten für die Nutzung 
 
Jeder Nutzer wünscht sich, die Räumlichkeiten so anzutreffen, dass man sofort mit der 
Veranstaltung beginnen kann ohne vorher sauber machen zu müssen. Daher ist folgendes zu 
beachten: 
 
 

 Schäden oder Verschmutzungen an Mauerwerken, Böden, Einrichtungs- und 
Gebrauchsgegenständen die selbst verursacht oder beim Betreten der Räumlichkeiten 
bemerkt werden sind unmittelbar zu melden. 
 

 Im gesamten Dorfzentrum Kleinreifling besteht striktes Rauchverbot- bei Bedarf kann beim 
Ortsplatz ein Raucherplatz eingerichtet werden. Zurückgelassene Abfälle sind zu entsorgen. 
Für die Einhaltung ist der jeweilige Veranstalter verantwortlich! 

 

 Das Anbringen von Nägeln, Haken, Klebestreifen oder ähnlichen Befestigungsmitteln an 

Böden, Wänden oder Decken ist unzulässig. 
 

 Ein etwaiger Bühnenaufbau bzw. –abbau ist mit der Marktgemeinde Weyer oder dem DEV 
Kleinreifling im Vorhinein abzustimmen. 
  

 Bei kleinen Veranstaltungen ist nur das Behinderten-WC zu benutzen um den 
Reinigungsaufwand gering zu halten. 
 

 Die Tische und Sessel dürfen nicht im Hof bzw. Ortsplatz verwendet werden. Es stehen 
Biertischgarnituren zur Verfügung, deren Verwendung mit dem Dorfentwicklungsverein Klein-
reifling zu vereinbaren ist.  
 

 Bei zusätzlich verwendeten Möbeln ist strikt darauf zu achten, dass die 
Böden nicht beschädigt werden. 
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 Um die Nachbarn nicht zu belästigen sind ab 22.00 Uhr die Fenster zu schließen. Die 

gesetzlichen Vorgaben (Sperrzeiten, …) sind einzuhalten. Mit Rücksicht auf die 
Nachbarn ist das Dorfzentrum Kleinreifling ohne großem Lärm zu verlassen. 
 

 Das Jugendschutzgesetz ist in jedem Fall einzuhalten. 
 

 Die Zufahrt zum Dorfzentrum Kleinreifling über den Ortsplatz Kleinreifling ist nur für das 
Be- und Entladen gestattet. 
 

 Um Schäden zu vermeiden, sind die Fenster und Türen bei Regen zu schließen. 
 

 Dekorationen und Aufbauten jeglicher Art dürfen nur mit Genehmigung des Betreibers 
angebracht werden. Genehmigte Dekorationen, Aufbauten und dergleichen sind vom 
Veranstalter nach Gebrauch unverzüglich und auf eigene Kosten zu entfernen. 
 

 Wasserflecken sind sofort wegzuwischen um Schäden an den Böden zu verhindern. 
 

 Die Möbel im Saal sind wieder geordnet in den Abstellraum zu stellen. Im 
Foyer- bzw. Büchereibereich sind die Sessel und die Tische so zu stellen wie sie vorgefun-
den wurden. 
 

 Tische sind abzuwischen. Böden sind besenrein und wenn notwendig (z.B. Winterschmutz) 
gewischt zu hinterlassen. 
 

 Für die Entsorgung von Müll und Speiseresten ist der jeweilige Veranstalter selbst verant-
wortlich, die Entsorgung hat unmittelbar nach der Veranstaltung zu erfolgen. 
 

 Alle Fenster und Türen sind zu schließen und abzusperren. 
 

 die WC-Anlagen sind auf grundsätzliche Sauberkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls 
zu reinigen. 
 

 Die Raffstore sind so zu stellen, dass die Lamellen waagrecht stehen. 
 

 Das Licht ist im gesamten Gebäude auszuschalten. 
 

 Das Mitführen von Tieren ist im Gebäude nicht erlaubt. 
 
 

4. Ausschankbereich/Lager 
 
Der Ausschankbereich steht für die Bewirtung der Besucher zur Verfügung. Sie ist grundsätz-
lich so zu verlassen, wie man sich wünscht, dass sie angetroffen wird. Dabei ist speziell fol-
gendes zu beachten: 
 

 Das Ceranfeld darf nur mit dem vorgesehenen Putzmittel und Schaber gereinigt werden 
(keine Scheuertücher). 
 

 Speisereste, Kaffeefilter und sonstiger Biomüll sowie fetthaltige Substanzen dürfen im 
Dorfzentrum Kleinreifling nicht entsorgt werden sondern sind mit nach Hause zu nehmen. 
 

 Geschirrtücher können gegen Entgelt vom DEV Kleinreifling bezogen werden. 
 

 Tischtücher können gegen Entgelt vom DEV Kleinreifling bezogen werden. 
 



GRS 2019-09-26  Seite 94 von 108 

 Benutztes Geschirr, Besteck, Gläser und Geräte (Töpfe, Kaffeemaschinen usw.) sind 
gereinigt an ihren Platz zu stellen. 
 

 Das Spülbecken ist zu säubern. 
 

 Beim Verlassen sind das Licht und alle elektrischen Geräte auszuschalten (ausgenommen 
Kühlschränke und Gefriertruhen). 

 Der Geschirrspüler ist auszuräumen, das Sieb ist zu reinigen und die Geschirrspüler- 
Türe ist offen zu lassen (sollte der Geschirrspüler noch laufen, ist er am nächsten Tag 
auszuräumen). 
 

 Mitgebrachte Lebensmittel sind wieder mit nach Hause zu nehmen. 
 

 Der Ausschankbereich und das Lager sind sauber zu hinterlassen (Arbeitsplatten abwi-
schen, Boden kehren bzw. wischen, Müll entsorgen). 
 
 

5. Heizung/Lüftungsanlage/Technikanlage 
 
Die Heizung, Lüftungs- und Technikanlage dürfen nur von berechtigten Personen, welche 
eine diesbezügliche Einschulung haben, eingestellt werden. Die Heizung wird auf Grund der 
Terminanmeldung programmiert, die Einstellung der Raumthermostate darf nicht geändert 
werden. 
 
 

6. Getränke 
 
Im Dorfzentrum Kleinreifling steht vom DEV Kleinreifling ein Getränkeautomat zur Verfügung. 
Getränke sind laut Preisliste zu bezahlen. Jugendliche unter 16 dürfen keinen Alkohol konsu-
mieren. 
 
 

7. Winterdienst 
 
Für die Zeit der Veranstaltung (rechtzeitig vor Beginn, während und bis zur Schließung der 
Veranstaltung) muss der Winterdienst (insb. der Zugang zum Haupteingang) vom Veranstal-
ter getragen werden. 
 
 

8. Haftung 
 
Grundsätzlich haftet immer der Veranstalter für alle verursachten Sach- oder 
Personenschäden. Für die Garderobe oder Wertgegenstände wird von der Marktgemeinde 
Weyer keine Haftung übernommen. Eltern haften für ihre Kinder. 
 
 
 
A) Debatte: 

GR Karl Haidinger sagt, dass mit Herrn Gollner und Herrn Springer vom Dorfentwicklungsver-
ein Kleinreifling und mit dem Musik- und Trachtenverein Kleinreifling die Hausordnung abge-
stimmt ist. Bei der Tariferstellung wurde darauf geachtet, dass die Kosten möglichst niedrig 
gehalten werden. Er hofft, dass nicht nur die Kleinreiflinger die Chance nutzen, sondern auch 
viele Weyrer.  
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GV Bernhard Kühholzer weist darauf hin, dass Reservierungen für den Veranstaltungssaal  das 
Bürgerservice entgegen nimmt. Zur besseren Terminplanung wird auch ein Online-Veranstal-
tungskalender erstellt. 
 
 
A) Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, der vorstehende Hausordnung für das Dorf-
zentrum Kleinreifling zu beschließen. Die Hausordnung gilt ab dem 01.10.2019. 
 
 
A) Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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B) Tarifordnung: 
 

 
 
 
 
B) Debatte: 

 Allgemeine Zustimmung. 
 
 
B)   Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, der vorstehende Tarifordnung für das               
Dorfzentrum Kleinreifling zu beschließen. Die Tarifordnung gilt ab dem 01.10.2019. 

 
 
B)  Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 22     Dorfzentrum Kleinreifling, Mietverträge mit Vereinen 
 
 

Erläuterung: 

 
Der Schulausschuss der Marktgemeinde Weyer hat sich in seiner Sitzung am 17.09.2019 mit 
nachfolgenden Mietverträgen befasst. Ebenfalls hat es mehrere sehr intensive Verhandlungs-
runden mit den Nutzern gegeben.  
 
Nunmehr liegen nachfolgende Mietverträge zur Beschlussfassung vor, welche dem Gemein-
derat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht werden. 
 
A) Mietvertrag Heimat- und Trachtenverein Kleinreifling: 

 
 

M I ET VE R T R AG  
 
abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde Weyer, 3335 Weyer, Marktplatz 8, als Vermiete-
rin einerseits und dem Heimat- und Trachtenverein Kleinreifling, vertreten durch Obfrau Manu-
ela Schlöglhofer, Dorf 13, 3365 Allhartsberg als Mieter andererseits wie folgt: 

 
I. Mietgegenstand 

 
1) 
Mietzweck: Anmietung von Vereinslokalitäten im Dorfzentrum Kleinreifling 
Straße, Hausnummer: Kleinreifling 213 
PLZ, Ort: 4464 Kleinreifling 
 
Die Marktgemeinde Weyer vermietet dem Heimat- und Trachtenverein Kleinreifling folgende 
Räumlichkeiten im Dorfzentrum Kleinreifling im Ausmaß von 28,80 m² (lt. Bestandsplan) zur 
Nutzung für Vereinsaktivitäten:  
 
Raum: Trachtenverein-Raum, Fläche: 23,70 m² 
Raum: Trachtenverein-Lager,  Fläche:   5,10 m² 
 

2)  
Anlässlich der Übergabe des Mietobjektes ist der Mieter verpflichtet ein Übergabeprotokoll zu 
unterfertigen, welches einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages bildet. In diesem 
Protokoll wird der Zustand des Mietgegenstandes festgehalten. 
 
3) 
Der Mietgegenstand wird ausschließlich für folgende Zwecke gemietet: Vereinslokalitäten  
(Proben des Vereins, Pflege der Vereinsgemeinschaft, Lager/Archiv für Vereinsmaterialien) 
 
Die Nutzung zu anderen Zwecken ist dem Mieter untersagt und stellt einen wichtigen und be-
deutsamen Kündigungsgrund dar, sofern die widmungswidrige Verwendung die Interessen 
der Vermieterin nicht bloß geringfügig beeinträchtigt. 
 

II. Dauer des Mietverhältnisses 
 
1)  
Das Mietverhältnis beginnt am 01.10.2019 und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.  
 
2) 
Der Mietvertrag kann vom Mieter als auch vom Vermieter schriftlich zu jedem Monatsletzten 
unter Einhaltung einer sechsmonatigen Frist aufgekündigt werden. Die Kündigungserklärung 
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des Mieters wird erst dann wirksam, sobald sie der Vermieterin zugegangen ist. Die Kündi-
gungserklärung ist vom Obmann/-frau des Vereins zu unterfertigen. 
 
3)  
Die Vermieterin hat im Falle der Kündigung das gesetzliche Verfahren sowie die gesetzlichen 
Fristen und Termine einzuhalten. Die Vermieterin kann den Vertrag aus wichtigen Gründen 
kündigen, insbesondere aus denjenigen, die in § 30 Abs. 2 MRG genannt sind. 
4) 
Bei Vorliegen wichtiger Gründe, die in den §§ 1117 und 1118 ABGB genannt sind, kann es 
zur sofortigen Vertragsauflösung kommen.  
 

III. Untervermietung oder sonstige Überlassung 
 
Das Mietobjekt darf ohne schriftliche Zustimmung der Vermieterin weder entgeltlich noch un-
entgeltlich, ganz oder teilweise an Dritte überlassen werden. In keinem Falle ist es dem Mie-
ter gestattet, Rechte aus diesem Vertrag an Dritte abzutreten. 
 

IV. Mietzins 
 
Der monatlich vereinbarte pauschale Betriebs-und Heizkostenbeitrag beträgt bei Vertragsbe-
ginn wie folgt: 
 
Pauschale für Betriebskosten:  € 29,22 
Pauschale für Heizkosten:  € 17,96  
monatliche Gesamtpauschale:  € 47,18 
 
Im Pauschalbetrag ist die gesetzlich vorgesehene Mehrwertsteuer enthalten.  
Diese beträgt derzeit 0%. 
 
Der pauschale Betriebs- und Heizkostenbeitrag wird nach dem Verbraucherpreisindex 2015 
oder an einem an dessen Stelle tretenden Index wertgesichert. Ausgangsbasis ist die für den 
Monat Juli 2021 bekannt gegebene Indexziffer. Der Mietzins ändert sich in demselben prozen-
tuellen Verhältnis wie die jeweils maßgebliche Indexziffer gegenüber der Ausgangsbasis. In-
dexänderungen bis zu 5 Prozent bleiben unberücksichtigt; bei Überschreitung dieser Grenze 
wird jedoch die gesamte Indexänderung sofort und auf Dauer wirksam.  
 
Eine Miet- und Betriebskostenabrechnung wird jährlich bis zum 30.06. von der Vermieterin 
erstellt.  
 
Ebenfalls wird von der Vermieterin auf die Einhebung einer Kaution verzichtet.  
Der gesamte Pauschalbetrag wird monatlich vorgeschrieben und am 15. des jeweiligen Monats 
abgebucht.  Es ist ein Abbuchungsauftrag zu Gunsten der Marktgemeinde Weyer, IBAN Nr. 
AT112032005600003503 bei der Allg. Sparkasse OÖ., BIC ASPKAT2LXXX, abzuschließen.  
 
Im Pauschalbetrag sind etwaige Probenarbeiten des Vereins im Veranstaltungssaal inkludiert. 
Die Termine für Proben sind rechtzeitig mit der Vermieterin zu koordinieren. Auf Veranstaltun-
gen von Dritten im Veranstaltungssaal ist wenn möglich Rücksicht zu nehmen.   
 

V. Erhaltungspflicht 
 

Der Mieter bestätigt, den Mietgegenstand in gutem, brauchbarem Zustand übernommen zu 
haben. Bauschäden hat die Mieterin, sobald sie von ihr bemerkt werden, der Vermieterin be-
kannt zu geben. Die Mieterin haftet für jeden Schaden, der aus einer unsachgemäßen Behand-
lung des Mietgegenstandes, seit dem Beginn des Mietverhältnisses durch sie oder ihre Ange-
hörigen schuldhaft entsteht.  
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Bauliche Maßnahmen vom Mieter dürfen erst nach Zustimmung der Marktgemeinde Weyer 
umgesetzt werden. 
 
Der Mieter verpflichtet sich, sämtliche erforderlichen Instandsetzungsarbeiten, die zur Erhal-
tung des gemieteten Raumes notwendig sind, auf eigene Kosten vornehmen zu lassen. Der 
Mietgegenstand ist nach Beendigung des Mietverhältnisses der Vermieterin im ordnungsge-
mäßen Zustand zu übergeben. Die Vermieterin hat bei Vertragsende das Wahlrecht, über die 
unentgeltliche Zurücklassung der Investition oder auf Entfernung auf Kosten des Mieters.  
 

VI. Übergabe des Mietgegenstandes bei Vertragsende 
 

1) 
Bei Auszug hat der Mieter den Mietgegenstand in gereinigtem Zustand einschließlich der 
übernommenen Einrichtungsgegenstände vollständig, gebrauchsfähig und in ordentlichem 
Zustand, also wie übernommen, zu übergeben. Die mit dem bestimmungsgemäßen und 
schonend ausgeübten Gebrauch unvermeidlich verbundenen Abnützungen hat die Vermiete-
rin hinzunehmen. Der Mieter hat alle Schlüssel, auch die von ihm selbst nachgemachten, zu-
rückzugeben, widrigenfalls die Vermieterin berechtigt ist, auf Kosten des Mieters Räume zu 
öffnen und neue Schlösser einbauen zu lassen. Veränderungen – insbesondere auch den 
Oberflächen der Wände, Decken und Böden (zB Wechsel der Wandfarbe und / oder des Ma-
terials) – hat der Mieter zu beseitigen und den ursprünglichen Zustand (wie bei Übergabe) 
wiederherzustellen (§ 1109 ABGB). Die Vertragsteile vereinbaren nach detaillierter Erörte-
rung die Wartungs-, Erhaltungs- und – soweit erforderlich – Erneuerungspflicht des Mieters 
hinsichtlich mitvermieteter Gegenstände.  
 
2)  
Der Mieter haftet der Vermieterin für alle vom Mieter selbst oder von seinen Angehörigen, Be-
suchern oder Professionisten, die nicht der Spähre der Vermieterin zuzurechnen sind (§ 
1319a ABGB), verschuldeten Schäden am Mietgegenstand. 
 

VII. Sonstige Bestimmungen 
 
1) 
Das Dorfzentrum Kleinreifling befindet sich unmittelbar in einem besiedelten Wohngebiet. Da-
her ist darauf zu achten, dass die vereinbarten bzw. geltenden Ruhezeiten eingehalten wer-
den (auf die jeweils gültige Veranstaltungsbewilligung bzw. die Lärmschutzverordnung der 
Marktgemeinde Weyer wird verwiesen). Bei Probearbeiten sind Fenster und Türen geschlos-
sen zu halten. 
 
2) 
In der Liegenschaft befinden sich weitere Veranstaltungsräumlichkeiten der Marktgemeinde 
Weyer. Im Besonderen ist darauf zu achten, dass durch die vereinsinternen Veranstaltungen 
weitere, sich im Haus befindlichen Betriebe, nicht gestört werden. Vor der Abhaltung von Ver-
anstaltungen ist mit der Marktgemeinde Weyer das Einvernehmen herzustellen.  
 
3) 
Der Außenbereich darf nicht als Abstellplatz genutzt werden. Ebenfalls darf keine fixe Be-
schilderung im Außenbereich angebracht werden. Die Außenanlagen und der Mietgegen-
stand selbst sind in einem sauberen Zustand zu halten. Für die ordnungsgemäße Abfallent-
sorgung haben die Betreiber rechtzeitig Sorge zu tragen. Die ordnungsgemäße Mülltrennung 
ist vorgeschrieben. Die Entsorgung der Reststoffe hat in das Altstoffsammelzentrum Weyer 
zu erfolgen. 
 
4) 
Das Abstellen und Parken motorisierter Fahrzeuge beim Ortsplatz ist nur für Be- und Entlade-
tätigkeiten erlaubt.  
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VIII. Kosten und Gebühren 
 
Die mit der Errichtung dieses Vertrages verbundenen Kosten und Gebühren trägt der Mieter.  
 

IX. Schlussbestimmungen 
 

1)  
Die Hausordnung und die Tarifordnung des Dorfzentrums Kleinreifling hat der Mieter erhal-
ten, gelesen und akzeptiert. Diese Ordnungen bilden einen integrierenden Bestandteil dieses 
Vertrages. 
 
2)  
Die Vermieterin sowie der Mieter halten fest, dass ihr keine zusätzlichen Nebenabreden zu 
diesem Vertrag bekannt sind. Für allfällige weitere Vereinbarungen ist die Schriftform vorge-
sehen.  
 
3) 
Dieser Vertrag wird in einem Original ausgefertigt. Der Mieter erhält eine Kopie. 
 

X. Genehmigung 
 

Der Mietvertrag wurde in der Sitzung des Gemeinderates der Markgemeinde Weyer am 
26.09.2019 beschlossen. Ein diesbezüglicher Protokollauszug wird diesem Mietvertrag beige-
legt. 
 
 
 
A) Debatte: 

GR Karl Haidinger sagt, dass nach langwierigen Verhandlungen eine Einigung mit dem 
Musikverein herbeigebracht werden konnte. Er ist überzeugt, dass ein bestmögliches Er-
gebnis erzielt wurde, mit dem beide Vereine zufrieden sein können. 
 

GR Franz Haider weist darauf hin, dass mit den Vereinen langfristige Mietverträge aus-
verhandelt wurde und damit einer optimalen Nutzung nichts mehr im Wege steht. 

 
Der Vorsitzende bedankt sich abschließend beim Ortsteilbeirat Kleinreifling und beim 
Dorfentwicklungsverein Kleinreifling sowie bei allen freiwilligen Helfern. 

 
 
A) Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, den vorstehenden Mietvertrag mit dem 
Heimat- und Trachtenverein Kleinreifling zu beschließen. 

 
 
A) Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig angenommen. 
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B) Mietvertrag Musikverein Kleinreifling 
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B) Debatte: 

   Allgemeine Zustimmung. 
 

 

B) Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, den vorstehenden Mietvertrag mit   
Musikverein Kleinreifling zu beschließen. 

 
 

B)  Beschluss: 

 Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen  
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TOP. 23     Bericht der Ortsteilsprecher 
 
 „13 Jahre sind genug“, sagt Reinhold Zawrel. „13 Jahre hat es gedauert, dass das Dorfzent-
rum Kleinreifling „das Geschenk“ gebaut wird“. Er informiert, dass das Dorfzentrum großteils 
fertiggestellt ist, nur die Pflasterarbeiten im Außenbereich müssen noch abgeschlossen wer-
den. 
 
Reinhold Zawrel bedankt sich ganz herzlich bei Herrn Bürgermeister Klaffner, bei den zwei 
Amtsleitern, bei allen Gemeinderäten der letzten 13 Jahre und bei allen Mitarbeitern der Ge-
meinde für die gute Zusammenarbeit. Er dankt ebenso allen Fraktionen für ihre Unterstüt-
zung und Herrn Gerhard Gollner und Herrn Josef Springer vom Dorfentwicklungsverein für 
die gute Kooperation. 
 
Daten:  der Saal bietet für 120 Personen Platz, Tische, Gedecke und Gläser sind ebenfalls 
für 120 Personen ausgerichtet 
 
Reinhold Zawrel freut sich auf die letzte Gemeinderatssitzung im Jahr, die im Dorfzentrum 
stattfinden wird. Er macht darauf aufmerksam, dass er nach der Sitzung sich als Kellner zur 
Verfügung stellen wird. Dieses Angebot wird vom Gemeinderat mit Applaus angenommen. 
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TOP. 24     Allfälliges 
 
 
a) Straßenbeleuchtung 

Die Vorbereitungsarbeiten für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung haben begon-
nen. Die Fiber Service verlegt auch im förderlosen Gebiet Leerverrohrungen für Licht-
wellenleiter, damit für die Gemeinden Gaflenz und Maria Neustift eine Anbindung ans 
Internet möglich. Weiters ist auch die Verlängerung der Leerverrohrung bis in die Hol-
lensteiner Straße und in den Ortsteil Pichl vorgesehen. 

 
 Bürgermeister Gerhard Klaffner informiert, dass heute die Entscheidung über die neue 

Straßenbeleuchtung gefallen ist. Entlang der Bundesstraße werden technische Leuch-
ten aufgestellt, am Marktplatz und im Siedlungsgebiet kommen sogenannte dekorative 
Leuchten, die alle gleich sind. 

 
b) Dorfzentrum Kleinreifling 

GR Hannes Kerschbaumsteiner weist auf die erste Veranstaltung im Dorfzentrum hin. 
Termin: Samstag, 5. Oktober, Radreise-Vortrag mit Herrn Eder Claus, Veranstalter: 
Dorfentwicklungsverein Kleinreifling 

 
c) Freibad  

GRE Herbert Unterberger erkundigt sich, ob es datenschutzrechtlich möglich ist, auch 
für das Freibad einen digitalen Kalender für die Diensteinteilung der ehrenamtlichen Mit-
arbeiterInnen einzurichten. 

 
 GRE Herbert Unterberger fragt, ob die mit Blumentrögen blockierte Zufahrtstraße zu Fa-

milie Lechner Barbara jemals für Pkws geöffnet wird. 
 
 Der Vorsitzende erklärt, dass im Zuge der Güterwegumlegung Hobischberg diese 

Straße der Familie Lechner als Gegenleistung von der ehemaligen Gemeinde Weyer-
Land zugesprochen wurde. Es handelt sich daher um eine Privatstraße. 

 
d) Tankstelle „Amplus“ 

GR Helmut Zisch möchte über den aktuellen Stand der geplanten Tankstelle wissen, 
Bürgermeister Gerhard Klaffner sagt, dass der baurechtliche Bescheid für die Errich-
tung der Tankstelle rechtsgültig ist. Die Gemeinde aber im gewerbebehördliche Verfah-
ren keine Kenntnis über die Sachlage hat. 

 
e) Gesunde Gemeinde 

GR Franz Haider informiert über die Veranstaltung „augen.blicke“ , die die Gesunde 
Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwa-
chen organisiert. 
Termin: Samstag, 12. Oktober, ab 16 Uhr im Egererschloss Weyer 
Für das leibliche Wohl sorgt die BBS Weyer. Zur musikalische Umrahmung wird die 
junge Weyrer Pianistin Viktoria Lengauer beitragen. Das Team der Gesunden Ge-
meinde und die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen freuen sich auf zahl-
reiche Besucher. 
GR Franz Haider berichtet, dass sich die Gesunde Gemeinde Weyer am Pilotprojekt 
Qualitätszertifikat „Plus“ des Landes beteiligt. Mit der Aktion „JUX (Jung und Xsund) 
wird sie ihr Spezialthema am Freitag, den 11. Oktober, in der Volkschule Kleinreifling 
und dem Verein Werkstatt in Unterlaussa vorstellen. 
 

f) Blutspendeaktion 
Termin. 14. November, 15:30 – 20:30 Uhr, Neue Mittelschule Weyer 
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g) Lawog Haus in Anger 

GR Günther Neidhart ist betroffen, dass das Lawog Haus in Anger abgerissen wurde. 
Für ihn und viele Weyrer Bürger ist der Abriss des Gebäudes unverständlich.  
 

h) 25-Jahre Weltladen Weyer 
GR Günther Neidhart, Geschäftsführer des Weltladens Weyer, teilt mit, dass der Weltla-
den sein 25-jähriges Bestehen feiert.  
Termin: Freitag, 4. Oktober um 19:30 Uhr im Pfarrzentrum Weyer.  
GR Günther Neidhart lädt alle herzlich zur Jubiläumsfeier ein. 
 

i) NR-Wahl 2019 
Bürgermeister Gerhard Klaffner erklärt wiederholt den Ablauf der Nationalratswahl und 
die Aufgaben der Wahlkommission. 

    
j) Tierärztetagung 

Bürgermeister Gerhard Klaffner verliest das E-Mail von Herrn Dr. Rudolf Grogger, in 
welchem er sich für die 25-jährige Unterstützung bei der Tierärztetagung bedankt und 
ankündigt, dass die Rindertagung künftig in Waidhofen/Ybbs stattfinden wird. 
 

k) „Herberge“ 
GR Karl Haidinger möchte wissen, ob es schon einen Termin für die Projektvorstellung 
gibt. 
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass noch kein Termin für ein Hearing mit den Kaufinteres-
senten feststeht. 
 

AL Michael Schachner sagt, dass die Einladungen nächste Woche verschickt werden, 
der Termin mit der Arbeitsgruppe und den Fraktionen voraussichtlich Ende Oktober 
sein wird. 

 
l) Straßenbeleuchtung 

GR Hannes Kerschbaumsteiner bedankt sich, dass auf dem Hobischberg noch heuer 
Straßenlaternen aufgestellt werden.  

 
 
 
 

 
Genehmigung der Verhandlungsschrift 
 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, die vorliegende Verhandlungsschrift vom 
9.07.2019 zu genehmigen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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Nachdem keine Wortmeldungen folgen, schließt Bürgermeister Gerhard Klaffner die Sitzung. 
 
 
Ende der Sitzung: 20:15 Uhr 
 
 
 
 
 
 
________________________________   _________________________________ 
       (Bürgermeister)               (Schriftführerin) 
 
 
 
 
 
____________________________ ___     ________________________________ 
               (Gemeinderat ÖVP)             (Gemeinderat WBL) 

 
 
 
 
 
____________________________ ___   
                 (Gemeinderat FPÖ) 
 
 
 
Diese Verhandlungsschrift wurde in der Sitzung des Gemeinderates am …………….. geneh-
migt. Es wird vermerkt, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift ………. Einwendun-
gen erhoben wurden  
 

Weyer, am        Der Bürgermeister: 

 


